
 

ERHALT DER TARIFAUTONOMIE, 

TARIFFREIHEIT UND FREIE 

PREISBILDUNG  

VERSUS  

STAATLICHE FESTLEGUNG 

 

 

      



 Medikamente: Spezialitätenliste (SL, Positivliste): Änderungen durch 

Verfügung des BAG, Rechtsmittel 

 Analysen: Analysenliste (AL, Positivliste): Änderungen in Verordnung EDI, 

keine Rechtsmittel 

 Mittel- und Gegenstände: Mittel- und Gegenständeliste (MiGeL, Positivliste): 

Änderungen in Verordnung EDI, keine Rechtsmittel 

 Medizinaltechnik: Freie Preisbildung, keine Rechtsmittel 

 Zulassung medizinischer Leistungen: Umstrittenheitsabklärungen und 

Anträge, (Negativliste): Änderungen in Verordnung EDI, keine Rechtsmittel 

 Abgeltung medizinischer Leistungen: TARMED, DRG: Verhandlungstarife, 

Rechtsmittel 

Ausgangslage : Preise und Tarife 
 



 

 Etatistisches, weitgehend wettbewerbsfeindliches System, entspricht nicht 
dem Gebot des minimal regulierten Wettbewerbs gemäss KVG 

 Heterogenes, komplexes, nicht koheräntes und unüberschaubares System 

 Mangel an Transparenz 

 Langwierige komplizierte Verfahren, wenig innovationsfreundlich 

 Mangel an Rechtsstaatlichkeit wegen z.T. fehlenden Rechtsmitteln 

 Rolle und Arbeit der eidgenössischen Kommissionen (ELGK, EAK, EAMGK) 
sind intransparent, diese könnten besser genutzt werden 

 

Problemstellungen 
 



Preise und Tarife im schweizerischen Gesundheitswesen müssen 

 vereinheitlicht und vereinfacht 

 koheränt 

 KVG-konform im Sinne eines minimal regulierten Wettbewerbs 

 transparent und rechtsstaatlich 

 innovationsfreundlich 

ausgestaltet werden. 

 

Lösungswege 
 



Lösungswege 
 

Lösungsansatz 

 

Schaffung eines Systems mit verhandelten Tarifen und Preisen  

in allen Bereichen und Rechtsmitteln 

 

Vorteil gegenüber status quo:  - Tarifautonomie, Tarifbildung ohne staatliche 

    Einflüsse 

 - Transparenz 

 - schnellere, innovationsfreundliche Verfahren 

 - Rechtsmittel / Rechtssicherheit 

 



Lösungswege 
 

Verhandelte Tarife und Preise mit Rechtsmitteln 
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Lösungswege 
 

Einheitliche Ausgestaltung der Tarife und Preise im ganzen System 
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Vorteile der Lösung mit freier Tarif- und Preisbildung und Fachgerichten 

 Tarifautonomie 

 Transparenz 

 mehr Rechtsstaatlichkeit und Rechtssicherheit 

 erhöhte Innovationsfreundlichkeit und Flexibilität 

 fachkompetente Gerichtsinstanz mit Möglichkeit zur vergleichsweisen 
Erledigung  

 rasche, effiziente und einfache Verfahren 

 Entlastung des Bundesverwaltungsgerichtes durch Verringerung der 
Weiterzüge dank hoch qualifizierter Vorinstanz 

 

Lösungswege 
 


